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(54) STUHL

(57) Es wird ein Stuhl mit einer Rückenlehne aus ei-
nem eine textile Bespannung (2) aufnehmenden Spann-
rahmen (1) beschrieben, der mit einer Auflage für die
textile Bespannung (2) versehen ist. Um eine schonende

Beanspruchung der Bespannung (2) zu erreichen, wird
vorgeschlagen, dass der Spannrahmen (1) bereichswei-
se eine Schlagschutzfolie (5) als Auflage für die textile
Bespannung (2) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Stuhl mit
einer Rückenlehne aus einem eine textile Bespannung
aufnehmenden Spannrahmen, der mit einer Auflage für
die textile Bespannung versehen ist.
[0002] Bei Stühlen mit einer textilen Bespannung be-
steht insbesondere im Bereich der Rückenlehne die Ge-
fahr einer Beschädigung der Bespannung, wenn die an
einem Schenkel des Spannrahmens unter einer Vor-
spannung anliegende Bespannung einer wiederholten
stoßartigen Belastung ausgesetzt wird, wie sie beispiels-
weise beim Anschlagen des Spannrahmenschenkels an
einer Tisch- oder Möbelkante unvermeidbar ist. In den
Fäden der die Bespannung bildenden Gewirke oder Ge-
stricke treten unter diesen stoßartigen Belastungen Fa-
serbrüche auf, die in weiterer Folge zu sich ausweitenden
Fehlstellen in den unter einer Vorspannung stehenden
Gewirken bzw. Gestricken führen.
[0003] Um einem Durchtrennen des Fadenmaterials
von Gestricken für Stuhlbespannung zufolge äußerer
Krafteinwirkungen vorzubeugen, ist es bekannt (DE 10
2009 059 699 A1), die Schenkel des Spannrahmens im
gefährdeten Bereich mit einer Aufpolsterung aus einem
elastischen Material, beispielsweise mit einem
Schrumpfschlauch, zu versehen, um die äußeren Kraft-
einwirkungen in Form von Schlägen oder Stößen durch
die Aufpolsterung abzufedern und daher ein unmittelba-
res Durchtrennen des Fadenmaterials zu vermeiden.
Nachteilig ist allerdings, dass sich aufgrund der Elastizi-
tät der Aufpolsterung das unter erheblichen Zugspan-
nungen stehende Fadenmaterial in die Aufpolsterung
eingräbt und daher ein Aufbringen der Bespannung auf
den Spannrahmen oder eine Verlagerung der Bespan-
nung entlang des Spannrahmens nicht ohne Weiteres
zulässt.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, einen Stuhl mit einer über einen Spannrahmen ge-
spannten textilen Bespannung so auszubilden, dass
Überlastungen des Fadenmaterials der Bespannung
durch stoßartige äußere Krafteinwirkungen weitgehend
vermieden werden können, ohne auf ein einfaches, her-
kömmliches Aufbringen der Bespannung auf den Spann-
rahmen oder eine Verschiebung der Bespannung ent-
lang eines die Spannkräfte aufnehmenden Schenkels
des Spannrahmens verzichten zu müssen.
[0005] Ausgehend von einem Stuhl der eingangs ge-
schilderten Art löst die Erfindung die gestellte Aufgabe
dadurch, dass der Spannrahmen bereichsweise eine
Schlagschutzfolie als Auflage für die textile Bespannung
aufweist.
[0006] Der Erfindung liegt die überraschende Erkennt-
nis zugrunde, dass eine für die Fasern des Fadenmate-
rials schonenden Übertragung von äußeren stoßartigen
Kräften auf den Spannrahmen von der elastischen Wir-
kung einer Aufpolsterung weitgehend unabhängig ist,
über die diese Krafteinwirkungen auf den Spannrahmen
abgetragen werden. Schlagschutzfolien, wie sie bei-

spielsweise zum Schutz von Lackschichten im Bereich
von Stoßstangen bei Personenkraftwagen oder bei Fahr-
rädern eingesetzt werden, können trotz ihrer vergleichs-
weise geringen Dicke vermutlich aufgrund ihrer hohen
Zugfestigkeit die auf das Fadenmaterial einwirkende
Stoß- bzw. Schlagenergie besser absorbieren, sodass
die örtliche Faserbelastung weitgehend in einem zuläs-
sigen Bereich bleibt und daher Faserbrüche in einem grö-
ßeren Ausmaß auch bei wiederholten Stoß- und Schlag-
beanspruchungen unterbunden werden können. Da
Schlagschutzfolien eine glatte Oberfläche aufweisen,
wird das Aufbringen der Bespannung auf den Spannrah-
men durch die Schlagschutzfolien nicht erschwert, son-
dern wegen des günstigen Reibungskoeffizienten eher
erleichtert.
[0007] Aufgrund des Umstands, dass die Schlag-
schutzfolie lediglich in solchen Bereichen auf den Spann-
rahmen aufzubringen ist, in denen Spannkräfte von den
Rahmenschenkeln abgetragen werden, ergeben sich
einfache Herstellungsbedingungen, wenn die Schlag-
schutzfolie mit einer Selbstklebeschicht versehen ist,
weil in diesem Fall der Spannrahmen erst unmittelbar
vor dem Aufbringen der Bespannung mit der Schlag-
schutzfolie beschichtet werden kann. Bei üblichen
Spannrahmen legt sich die Bespannung unter einer ent-
sprechenden Vorspannung an der Außenseite der die
Spannkräfte aufnehmenden Schenkel an diese an, so-
dass in diesen Bereichen die Schlagschutzfolie erforder-
lich wird, die demnach vorzugsweise in Form von Längs-
streifen nur auf die Außenseite der Schenkel des Spann-
rahmens geklebt wird.
[0008] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Spannrahmen für ei-
ne textile Bespannung eines erfindungsgemä-
ßen Stuhls in einem schematischen Quer-
schnitt,

Fig. 2 eine zum Teil aufgerissene Draufsicht auf die
von einem Spannrahmen aufgenommene Be-
spannung im Eckbereich des Spannrahmens
und

Fig. 3 einen die Zugspannungen der Bespannung
aufnehmenden Schenkel eines Spannrah-
mens einer Konstruktionsvariante in einem
schematischen Querschnitt.

[0009] Ein erfindungsgemäßer Stuhl weist gemäß den
Fig. 1 und 2 eine Rückenlehne mit einem Spannrahmen
1 für eine textile Bespannung 2 auf, die in herkömmli-
cherweise aus einem Gestrick oder Gewirk gefertigt sein
kann. Zur Aufnahme der die Zugbelastung durch die vor-
gespannte textile Bespannung 2 aufnehmenden Schen-
kel 3 des Spannrahmens 1 bildet die Bespannung 2 einen
randseitigen Hohlsaum 4, durch dem die Schenkel 3 des
Spannrahmens 1 geführt sind. Durch die vorspannungs-
bedingten Zugspannungen der Bespannung 2 werden
die Hohlsäume 4 gegen die Außenseite der Schenkel 3
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des Spannrahmens 1 gedrückt, wobei die Gefahr be-
steht, dass bei äußeren Krafteinwirkungen auf die in die-
sem Bereich an den Schenkeln 3 anliegende Bespan-
nung 2 in Form von Stößen oder Schlägen Faserbrüche
des Fadenmaterials der textilen Bespannung 2 auftreten,
insbesondere wenn diese Krafteinwirkungen wiederholt
in einem begrenzten örtlichen Bereich auftreten, wie dies
der Fall ist, wenn der Stuhl mit seiner Rückenlehne an
eine vorgegebene Tisch- oder Möbelkante wiederholt
anschlägt.
[0010] Um Faserbrüche zufolge solcher Krafteinwir-
kungen zu vermeiden, trägt der Spannrahmen 1 im ge-
fährdeten Bereich der Anlage der unter einer Vorspan-
nung stehenden Bespannung 2 an den lastabtragenden
Schenkeln 3 eine Schlagschutzfolie 5 in Form eines auf
die Außenseite des jeweiligen Schenkels 3 aufkaschier-
ten Längsstreifens, was besonders einfache Montage-
bedingungen erlaubt, wenn die Schlagschutzfolie mit ei-
ner Selbstklebeschicht ausgerüstet ist, sodass die in ent-
sprechende Längsstreifen geschnittene Schlagschutzfo-
lie 5 lediglich auf die Schenkel 3 des Spannrahmens 1
aufgeklebt zu werden brauchen. Aufgrund der durch die
Schlagschutzfolie 5 gegebenen Auflage kann in überra-
schender Weise die Gefahr von Faserbrüchen des Fa-
denmaterials der Bespannung 2 weitgehend verhindert
werden, selbst wenn mit einer häufigen Stoß- bzw.
Schlagbelastung der Bespannung 2 in einem örtlich eng
begrenzten Bereich eines der Schenkel 3 des Spannrah-
mens 1 gerechnet werden muss. In den Fig. 1 und 2 wird
dieser Bereich auf einen Umfangsabschnitt auf der Vor-
derseite der seitlichen Schenkel 3 der Rückenlehne be-
schränkt. Wird die Schlagschutzfolie 5, die üblicherweise
auf der Basis eines Polyurethans oder Polyethylens her-
gestellt wird, durchsichtig ausgeführt, so treten die strei-
fenförmig angebrachten Schlagschutzfolien 5 im opti-
schen Erscheinungsbild des Stuhls gar nicht auf. Durch
eine farbliche Ausgestaltung können anderseits auch op-
tische Akzente durch die Schlagschutzfolien 5 gesetzt
werden.
[0011] Wie der Ausführungsform nach der Fig. 3 ent-
nommen werden kann, ist die Art der Abspannung der
Bespannung 2 an den Schenkeln 3 eines Spannrahmens
1 vom Vorsehen einer Schlagschutzfolie 5 zwischen der
Bespannung 2 und den Schenkeln 3 eines Spannrah-
mens 1 unabhängig. Gemäß Fig. 3 bildet die Bespan-
nung 2 eine über die Breite des Spannrahmens 1 durch-
gehende Aufnahmetasche für den Spannrahmen 1, wo-
bei sich wiederum die Bespannung 2 auf der Außenseite
an die Schenkel 3 anlegt, über die die Vorspannung der
Bespannung 2 auf den Spannrahmen 1 abgetragen wird.
Mit einer Schlagschutzfolie 5 auf der Außenseite dieser
Schenkel 3 wird wiederum die Gefahr von Faserbrüchen
des Fadenmaterials der Bespannung 2 beim wiederhol-
ten Auftreten von schlagartigen äußeren Krafteinwirkun-
gen vermieden.
[0012] Da die Schlagschutzfolie 5 eine glatte Oberflä-
che aufweist, wird das Aufziehen der Bespannung 2 auf
den Spannrahmen 1 durch die Schlagschutzfolie 5 nicht

behindert. Die textile Bespannung 2 kann daher mit der
vorgesehenen Vorspannung in herkömmlicher Weise
auf den Spannrahmen 1 aufgebracht werden.

Patentansprüche

1. Stuhl mit einer Rückenlehne aus einem eine textile
Bespannung (2) aufnehmenden Spannrahmen (1),
der mit einer Auflage für die textile Bespannung (2)
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Spannrahmen (1) bereichsweise eine Schlag-
schutzfolie (5) als Auflage für die textile Bespannung
(2) aufweist.

2. Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Spannrahmen (1) mit einer eine Selbstkle-
beschicht aufweisenden Schlagschutzfolie (5) be-
schichtet ist.

3. Stuhl nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlagschutzfolie (5) in Form
von Längsstreifen auf den Außenseiten der Schen-
kel (3) des Spannrahmens (1) vorgesehen sind.
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